
Neu: schriftliche Selbstanmeldung 
an der Grenze 
Als Privatperson müssen Sie bei der Einreise in die Schweiz zollpflichtige Waren 
beim Personal des Schweizer Zolls anmelden. An weniger stark frequentierten 
Orten gibt es vermehrt Grenzübergänge, die nur noch zeitweise oder gar 
nicht mehr durch Zollbeamte besetzt sind. Damit auch diese Grenzübergänge 
für die Einreise offen stehen, hat der Zoll neu die Möglichkeit zur schriftlichen 
Selbstanmeldung eingeführt. 

An den Grenzübergängen, wo die 
schriftliche Selbstanmeldung möglich 
ist, stehen im Auftrag der Oberzoll-
direktion von der SIGNAL AG ange-
fertigte Ständer mit integrierten Alu-
Informationstafeln. Diese spezielle 
Beschilderung an den Grenzüber-
gängen klärt die Reisenden darüber 
auf, ob ein Grenzübertritt erlaubt und 
wie mit den anzumeldenden Waren 
umzugehen ist. Zu diesem Zweck hat 
der Zoll eine so genannte Anmelde-
box mit dem nötigen Informationsma-
terial und den Anmeldeformularen 
eingerichtet. 

Es gibt 3 Kategorien von Grenzüber-
gängen mit oder ohne Selbstanmel-
dung:

l	zeitweise besetzter Grenzüber-	
	 gang mit Selbstanmeldung

l	unbesetzter Grenzübergang mit	
	 schriftlicher Selbstanmeldung

l	unbesetzter Grenzübergang ohne	
	 schriftliche Selbstanmeldung

Insgesamt sind über 200 Tafeln in 
3 Sprachen, mehrheitlich im Format 
900 × 1250 mm, hergestellt  und in 
der ganzen Schweiz an den diversen 
Grenzübergängen mit und ohne 
Selbstanmeldung platziert worden. Tafel oben:

Unbesetzter Grenzübergang 
ohne schriftliche Selbstanmeldung

Tafel links:
Zeitweise besetzter Grenzübergang 
mit schriftlicher Selbstanmeldung


